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ZEITGESPRÄCH

Das Umweltprogramm zum 
Schutz von Nord- und Ostsee

Der Bundesumweltminister legte kürzlich ein 10-Punkte-Programm zum Schutz von 
Nord- und Ostsee vor Welche Maßnahmen sind vorgesehen? Werden sie den 

Umweltbelastungen von Nord- und Ostsee gerecht? Dr Klaus Töpfer erläutert das 
Programm. Harald B. Schäfer und Professor Ulrich Brösse nehmen Stellung.

Klaus Töpfer

Erforderlich ist eine rasche und tatkräftige Zusammenarbeit

Nord- und Ostsee stehen an der 
Grenze ihrer Belastbarkeit. Sie 

sind ein Spiegelbild des Zustandes 
unserer Umwelt. Säumnisse im Um
weltschutz, etwa in der Luftreinhal
tung, in der Abfallentsorgung und 
vor allem im Kläranlagenbau müs
sen sich langfristig in den Küstenge
wässern auswirken. Daher ist eine 
ganze Palette von Maßnahmen 
dringend notwendig, um die Schad
stoffbelastung in den Regionalmee
ren Nord- und Ostsee deutlich zu re
duzieren; die hierfür notwendigen 
Investitionen bei Industrie und Kom
munen sind beträchtlich.

Die Bundesregierung hat die Ge
fahren für die Stabilität von Nord- 
und Ostsee erkannt und sich bereits 
seit Jahren im nationalen und inter
nationalen Rahmen nachdrücklich 
für deren Schutz eingesetzt. So hat 
sie bereits 1984 zur 1. Internationa
len Nordseeschutzkonferenz nach 
Bremen eingeladen, obwohl der 
eine oder andere Anrainerstaat die 
Notwendigkeit dieser Konferenz zu
nächst bezweifelte.

Das Seehundsterben und die Al- 
genmassenentwickiung in diesem 
Jahr haben gezeigt, daß die insbe
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sondere auf deutsches Drängen ge
faßten Beschlüsse der 2. Interna
tionalen Nordseeschutzkonferenz 
(2. INK), die im November 1987 in 
London stattgefunden hat, richtig 
sind und beschleunigt verwirklicht 
werden müssen.

Mit dieser Zielsetzung habe ich 
am 22. Juni 1988 im Umweltaus
schuß des Deutschen Bundestages 
ein 10-Punkte-Programm mit Vor
schlägen für Maßnahmen zum ver
stärkten Schutz von Nord- und Ost
see vorgelegt, das nun Gegenstand 
von Gesprächen mit den Ländern 
und allen anderen Beteiligten mit 
dem Ziel einer raschen Durchfüh
rung der Maßnahmen ist. Das Pro
gramm sieht im einzelnen vor:

Kommunale Kläranlagen

(1) Notwendig ist die schnellst
mögliche Verbesserung der kom
munalen Kläranlagen und deren Er
weiterung um die Phospatelimina- 
tionsstufe sowie um die Denitrifizie
rung.

Daher sollen über die Anforde
rungen der 1. Verwaltungsvorschrift 
zu § 7a Wasserhaushaltsgesetz

(WHG) hinaus die Anforderungen 
zur Begrenzung der Phosphatein
träge aus kommunalen Kläranlagen 
verschärft werden. So ist vorgese
hen, daß für P (Phosphor) bereits ab 
1. Januar 1989 für Großkläranlagen 
ab 100000 Einwohnergleichwerten 
(EWG) der Grenzwert bei 1,0 mg/l 
und für andere Kläranlagen statt ab 
50000 schon ab 20000 EWG der 
Grenzwert bei 2,0 mg/l liegen soll. 
Auch die Ammoniumeinträge aus 
kommunalen Kläranlagen sollen be
reits am 1. Januar 1989 für Kläranla
gen ab 5000 EWG auf 10 mg/l 
(N-NH4) begrenzt werden.

Schließlich ist nach Entwicklung 
der technischen Regeln beabsich
tigt, zur Verringerung auch der Ni
trateinträge für Kläranlagen ab 
5000 EWG die Einführung der Deni
trifikation einzuführen. Hier muß ge
meinsam mit den Ländern die Ent
wicklung so zügig gefördert werden, 
daß die Anforderungen ab 1991 ge
stellt werden können. Diese Rege
lung wird Inhalt einer noch 1988 zu 
verabschiedenden Neufassung der 
1. Verwaltungsvorschrift nach § 7a 
WHG sein. Durch Vereinbarung mit 
den Ländern, wenn dies nicht mög-
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lieh ist durch die Aufnahme einer Er
mächtigung der Bundesregierung 
im Wasserhaushaltsgesetz zur 
Festsetzung von Fristen für die 
Nachrüstung von Kläranlagen, soll 
erreicht werden, daß die bestehen
den Anlagen hinsichtlich Phosphor 
bis Ende 1991 und hinsichtlich Stick
stoff bis Ende 1994 diesen Anforde
rungen entsprechen.

Allein diese Maßnahmen beinhal
ten ein Investitionsvolumen von ca. 
15 Mrd. DM. Für den Gebührenzah
ler wäre daraus eine Erhöhung von 
ca. 1 DM/m® Abwasserzu erwarten, 
was nach meiner Auffassung zum 
Schutz der Nord- und Ostsee zu
mutbar ist.

Dabei ist nicht zu verkennen, daß 
auch bei voller Umlegung der 
Investitionskosten auf die Gebüh
ren den Gemeinden durch vorgezo
gene Investitionen erhebliche finan
zielle Belastungen entstehen.

Industrielle Emittenten

(2) Weiterhin ist zur Begrenzung 
der Stickstoff- und Phosphorein
träge aus industriellen Anlagen für 
die wichtigsten Bereiche, wie z. B. 
Metallbe- und -Verarbeitung und 
Düngemittelherstellung, kurzfristig 
geplant, die entsprechenden Ver
waltungsvorschriften vorzulegen. 
Auch hierdurch dürften Investitio
nen in Höhe von mehreren Mrd. DM 
ausgelöst werden.

(3) Im Hinblick auf die Begren
zung gefähriicher Stoffe nach dem 
fortschrittlichen Stand der Technik 
sind die Arbeiten an den Verwal
tungsvorschriften zwischen Bund 
und Ländern in vollem Gange. Für 
zehn besonders wichtige Bereiche 
sind enge Fristen fürdieVoriage der 
Verwaltungsvorschriften, z. B. bis
31. März bzw. 30. Juni 1989, festge
legt.

(4) Um den wirtschaftlichen An
reiz zur Investition in Abwasserbe

handlungsanlagen zu verstärken, 
wird weiterhin die Änderung des Ab
gabengesetzes geplant, und zwar 
durch

□  Einbeziehung von Phosphor und 
Stickstoff in die abgabepflichtigen 
Parameter,

□  Möglichkeiten zur Verrechnung 
der Hälfte der Investitionskosten 
auch für die Phosphor- und Stick
stoff-Eliminierung mit der Abwasser
abgabe innerhalb eines bestimmten 
Zeitraums.

Dabei wird auch die Erhöhung 
des Abgabesatzes von bisher 
40 DM/Schadstoffeinheit zu prüfen 
sein.

(5) Ein weiterer Gesichtspunkt ist 
die möglichst frühzeitige Beendi
gung der Abfallbeseitigung auf ho
her See. So wird die Verklappung 
von Dünnsäure in der Bundesrepu
blik Deutschland bereits im Laufe 
des Jahres 1989 und nicht erst 
Ende 1989, wie es die 2. Internatio
nale Nordseeschutzkonferenz be
schlossen hat, vollends eingestellt 
werden. Unabhängig von diesen 
Terminen hat das Bundesministe
rium für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit mit der Firma

Die Autoren
unseres
Zeitgesprächs:

Prof. Dr Klaus Töpfer, 50, ist 
Bundesminister für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktor
sicherheit.

Harald B. Schäfer, 50, IMdB, 
ist stellvertretender Vorsit
zender der SPD-Bundes- 
tagsfraktion und Vorsitzen
der des Arbeitskreises Um
welt und Energie.

Prof. Dr Ulrich Brösse, 53, 
lehrt Wirtschaftswissen
schaften an der Technischen 
Hochschule Aachen.

Kronos-Titan eine Vereinbarung 
über die Einschränkung der Dünn
säureverklappung während der 
Sommermonate getroffen.

(6) Ferner erwarte ich, daß die 
Sonderabfallverbrennung auf hoher 
See von 55000 Tonnen (im Jahre 
1987) auf 20000-25000 im Jahr 
1989 bzw. 15000 bis 20000Tonnen 
im Jahr 1991 vermindert und Ende 
1994 völlig eingestellt wird. Gemäß 
dem Beschluß der 2. Internationa
len Nordseeschutzkonferenz wür
de die Reduzierung um mindestens 
65 % bis zu diesem Zeitraum ausrei
chen. Auch hier setzt die Bundesre
gierung also deutlich bessere Ak
zente. Um dieses ehrgeizige Ziel zu 
erreichen, ist die Erarbeitung eines 
Konzeptes unter Einbeziehung aller 
Beteiligter, insbesondere der Län
der und der Abfallproduzenten, not
wendig. Eine entsprechende Ar
beitsgruppe hat sich auf meine An
regung hin bereits konstituiert.

Landwirtschaftliche Emittenten

(7) Auch die Landwirtschaft trägt 
in erheblicher Weise zur Belastung 
der Gewässer, damit auch der Nord- 
und Ostsee, bei. Einschränkungen 
beim Einsatz von Dünge- und von 
Pflanzenschutzmitteln sind unab
weisbar Insbesondere wird an fol
gende Maßnahmen gedacht, wobei 
deren Durchführbarkeit noch -  ge- 
gemeinsam mit den Ländern -  erör
tert werden muß:

□  Verbot des Umbruchs von Grün
land,

□  Förderung der Rückwandlung 
von Ackerland in Grünland in Über
schwemmungsgebieten bei mög
lichst extensiver Nutzung; soweit 
möglich, Herausnahme von Über
schwemmungsgebieten aus der 
landwirtschaftlichen Nutzung,

□  Festsetzung von Wasserschutz
gebieten im Bereich besonders 
empfindlicher Grundwasservor
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kommen, um den Eintrag von Nähr
stoffen und RIanzenschutzmitteln 
über das Grundwasser zu verhüten,

□  Erlaß von Gülleverordnungen 
durch alle Bundesländer,

□  Änderung des Düngemittel- und 
Pflanzenschutzgesetzes mit dem 
Ziel, Regelungen für eine gewässer
schonende Anwendung von Dünge- 
und Pflanzenschutzmitteln zu tref
fen bzw. zu verschärfen und das 
Düngemittelgesetz auf Wirtschafts
dünger zu erweitern.

(8) Gewässerrandstreifen sollen 
von Düngung und Pflanzenschutz
behandlung vorrangig ausgenom
men werden. Die Länder sind nach
drücklich aufgefordert, hierzu ver
stärkt von der Möglichkeit der Aus
weisung von Wasserschutzgebie
ten Gebrauch zu machen. Eine För
derung von Pilotprojekten aus Bun
desmitteln könnte diese Maßnahme 
gegebenenfalls unterstützen.

(9) Schließlich haben die Ereig
nisse in der Nordsee auch den Be
darf an weiterer Erforschung der 
ökologischen Zusammenhänge 
des Meeres deutlich vor Augen ge
führt. Die Bundesregierung wird da
her in den nächsten Jahren insge
samt 10 bis 12 Mill. DM pro Jahr für 
die ökologische Meeresforschung

in Nord- und Ostsee und davon 3 bis 
4 Mill. DM jährlich für Untersuchun
gen hinsichtlich des Wattenmeeres 
bereitstellen.

Internationale Ebene

(10) Alle diese nationalen Maß
nahmen werden nur von begrenzter 
Wirkung für den Schutz der Nord- 
und Ostsee bleiben, wenn nicht 
auch auf internationaler Ebene ent
sprechende Fortschritte erzielt wer
den.

Insbesondere in Zusammenar
beit mit den skandinavischen Staa
ten und den Rheinanliegerstaaten 
haben sich bereits erfolgverspre
chende Initiativen ergeben; erwähnt 
sei nur das von der Internationalen 
Kommission zum Schutz des 
Rheins beschlossene Aktionspro
gramm „Rhein“ , das u. a. die Redu
zierung der Schadstoffeinträge um 
50% bis zum Jahre 1995 zum Ziel 
hat.

Aber auch auf der Ebene der EG 
ist eine Harmonisierung und Intensi
vierung der Gewässerschutzpolitik 
notwendig. Diesem Ziel diente das 
während der Präsidentschaft der 
Bundesrepublik Deutschland in 
Frankfurt im Juni 1988 durchge
führte „EG-Wasserseminar“ . Dort

wurden auf höchster Ebene die 
Ziele und Schwerpunkte der EG- 
Gewässerpolitik für das nächste 
Jahrzehnt festgelegt.

Eine besondere Aufgabe der in
ternationalen Zusammenarbeit im 
Gewässerschutz stellt die Sanie
rung der Elbe dar, die zu einem we
sentlichen Teil zur Belastung der 
Nordsee beiträgt. Bei meinem Be
such in der DDR am 10.-13. Juli die
ses Jahres habe ich mit dem zustän
digen Minister eine verstärkte Zu
sammenarbeit gerade auch im Hin
blick auf die Einführung des Stan
des der Technik bei der Behandlung 
von Abwässern mit gefährlichen 
Stoffen vereinbart. Die bilaterale, 
aber auch trilaterale Zusammenar
beit mit der DDR und der CSSR wird 
weiter ausgebaut werden. Dazu ge
hört natürlich auch die Aufforderung 
an diese Staaten, sich an der 3. In
ternationalen Nordseeschutzkonfe
renz, die im März 1990 in Den Haag 
stattfinden wird, zu beteiligen.

Ich bin überzeugt, daß bei einem 
energischen Vorantreiben der be
gonnenen und geplanten Maßnah
men und bei tatkräftiger Zusam
menarbeit aller Beteiligten in abseh
barer Zeit meßbare Erfolge beim 
Schutz der Nord- und Ostsee er
reicht werden.

Harald B. Schäfer

Vorsorge muß Katastrophenbewältigung ablösen

Das massenhafte Sterben der 
Robben an den Küsten der 

Nord- und Ostsee und das explo
sionsartige Wachstum der tödlichen 
Algenteppiche in diesem Sommer 
haben gezeigt, daß die Zerstörung 
dieses Lebensraums weiter fortge
schritten ist, als viele bisher wahrha
ben wollten. Wissenschaftler haben

schon lange auf die viel zu hohen 
Belastungen der Nordsee mit 
Schad- und Nährstoffen hingewie
sen und unumkehrbare Schäden 
vorhergesagt. Bereits das Sonder
gutachten des Sachverständigenra
tes für Umweltfragen vom Juni 1980 
über die Umweltprobleme der Nord
see war eine unüberhörbare Auffor

derung zum Handeln, der weitere, 
immer eindringlichere Warnungen 
der Wissenschaft folgten.

Wenn wir jetzt unter erheblichem 
Zeitdruck über Sofort- und Notpro
gramme sprechen, zeigt dies auch, 
daß wir im Gewässerschutz von ei
nem wirklich versorgenden Umwelt
schutz noch weit entfernt sind. Nicht
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vorbeugende Vermeidung von Um
weltschäden, sondern Katastrophen
bewältigung tiestimmen die Agenda 
der umweltpolitisch Handelnden.

Es steht außer Zweifel: Schnelles 
Handeln ist dringend erforderlich. 
Dabei wird es jedoch darauf ankom
men, nicht bei den nachsorgenden 
Reparaturmaßnahmen stehenzublei
ben, sondern eine vorsorgende Poli
tik zu entwickeln, die nicht zuletzt mit 
wirtschaftlichen Anreizen dazu t>ei- 
trägt, daß die ökologischen Zielset
zungen Eingang in die Motivation der 
ökonomisch Handelnden finden.

Der von Bundesumweltminister 
Töpfer vorgelegte 10-Punkte-Kata- 
log zum Schutz der Nord- und Ost
see wird dieser Forderung nicht ge
recht. Die Fraktionen im Umwelt
ausschuß des Bundestages haben 
sich darauf verständigt, auf der Ba
sis der weitergehenden Vorstellun
gen der Fraktionen einen gemeinsa
men Beschluß zu erarbeiten. Es 
bleibt abzuwarten, ob die Fraktio
nen sich auf ein Umweltprogramm 
zur Rettung der Nordsee einigen 
können, das mit Elementen, die auf 
eine umweltverträgliche Umgestal
tung der Produktionsstrukturen ab
zielen, deutlich über den 10-Punkte- 
Katalog des Umweltministers hin
ausgeht.

Dabei wird es auf eine Prioritäten
folge von Maßnahmen ankommen, 
die allen Verursachern im Rahmen 
einer konzertierten Aktion einen an
gemessenen Beitrag abverlangt: 
Kommunen, Länder und Bund und 
damit der einzelne Bürger über Ab
wassergebühren und Steuerauf
kommen müssen ebenso wie Indu
strie und Landwirtschaft ihren Preis 
für die Gesundung der Gewässer 
zahlen. Die Akzeptanz dieser Bela
stungen wird wesentlich davon ab
hängen, ob eine als gerecht emp
fundene Verteilung der Lasten auf 
die einzelnen Verursachergruppen 
gelingt.
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Nachsorgender Umweltschutz

Industrie, Städte und Gemeinden 
müssen verpflichtet werden, die vor
handenen technischen Möglichkei
ten zur Abwasserreinigung so 
schnell wie möglich anzuwenden. 
Der für das Algenwachstum und 
seine fatalen Folgen ursächliche 
Nährstoffeintrag in die Gewässer ist 
bisher sträflich vernachlässigt wor
den. Hier sind die Kommunen mit 
ca. 60 % bei Phosphor und ca. 25 % 
bei Stickstoff die Hauptverursacher, 
gefolgt von Landwirtschaft (ca. 
30 % bei Phosphor und ca. 50 % bei 
Stickstoff) und Industrie (ca. 10% 
bei Phosphor und ca. 25%  bei 
Stickstoff). Bei der letzten Novellie
rung des Wasserhaushaltsgesetzes 
wurde eine Abwasserreinigung 
nach dem „Stand der Technik“ nur 
für gefährliche Stoffe eingeführt. Es 
ist dringend erforderlich, dieses 
hohe Anforderungsniveau auch für 
Phosphor und Stickstoff vorzu
schreiben. Phosphatelimination 
und Denitrifizierung müssen für 
kommunale Kläranlagen ebenso 
wie für Kläranlagen der betroffenen 
Industriebereiche mit gleichen Fri
sten vorgeschrieben werden. Der 
10-Punkte-Katalog enthält entspre
chende Grenzwerte nur für kommu
nale Kläranlagen und ohne feste 
Nachrüstungsfristen.

Für die gefährlichen Stoffe ist der 
„Stand der Technik“ zwar gesetzlich 
festgeschrieben, wann dies vollzo
gen und in die Praxis umgesetzt 
werden kann, ist jedoch kaum ab
sehbar, da entsprechende Verwal
tungsvorschriften erst in einem 
langwierigen Prozeß mit der Indu
strie ausgehandelt werden müssen. 
Hier sehe ich vielfältige Möglichkei
ten für einen dringend erforderli
chen eigenständigen, freiwilligen 
Beitrag der Industrie zum Nordsee
schutz. Eine so gut florierende Bran
che wie die Chemische Industrie 
z. B. wäre gut beraten, ein eigenes 
Programm zur Beschleunigung von

Maßnahmen zur Abwasserklärung 
und -Vermeidung nach dem Stand 
der Technik vorzulegen.

Insgesamt müssen die erforderii- 
chen Verwaltungsvorschriften be
schleunigt erarbeitet werden. Dabei 
müssen Prioritäten nach der Bedeu
tung der einzelnen Industriezweige 
für den Gewässerschutz festgelegt 
werden.

Wirtschaftliche Anreize

Strenge Grenzwerte helfen nicht, 
wenn sie nicht vollzogen werden 
können. Wegen ihrer prekären Fi
nanzlage wird es vielen Kommunen 
schwerfallen, die erforderiichen In
vestitionen zu finanzieren. Da die 
Festlegung von Fristen für die Nach
rüstung bestehender Kläranlagen in 
die Zuständigkeit der Länder fällt, 
liegt hier eine entscheidende 
Schwachstelle. Phosphatfällung 
und Denitrifikation werden nur reali
siert werden können, wenn ähnlich 
wie bei der Großfeuerungsanlagen
verordnung feste Nachrüstungsfri
sten bundesweit einheitlich festge
legt werden. Dies kann geschehen 
durch eine entsprechende Verein
barung zwischen Bund und Län
dern, die jedoch nur zu erreichen 
sein wird, wenn der Bund bereit ist, 
die Kommunen durch einen finan
ziellen Beitrag zu einem Nachrü
stungsprogramm zu unterstützen.

Da die Gesamtinvestitionen auf 
ca. 15 Mrd. DM geschätzt werden, 
muß dieses Programm zu einem er
heblichen Teil von Bund und Län
dern mitfinanziert werden. Die Ge
währung der Mittel sollte an die Ein
haltung fester Nachrüstungsfristen 
gebunden werden. Für die Phos
phatelimination durch Nachfällung 
könnte die Frist auf Ende 1990, für 
die Denitrifikation auf Ende 1993 
festgelegt werden.

Dieses Programm sollte nicht aus 
bereits bestehenden oder verein
barten Töpfen (z, B, Strukturhilfe
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nach der sogenannten Albrecht-In
itiative) gespeist, sondern zusätz
lich bewilligt werden. Diese Finan
zierungshilfe widerspricht auch 
nicht dem Verursacherprinzip, da es 
nur der Beschleunigung notwendi
ger Investitionen dient und ohnehin 
ein Teil der Investitionen sowie die 
laufenden Kosten von den Verursa
chern getragen werden müssen: Im 
Durchschnitt werden die Abwasser
gebühren um beinahe 1 DM stei
gen. Es muß auch bedacht werden, 
daß die Kommunen erhebliche Mit
tel zur Sanierung ihrer Kanalnetze 
aufwenden müssen. In Schätzun
gen werden hierfür Beträge bis zu 
100 Mrd. DM genannt.

Das denkbare Engagement von 
Bund und Ländern erschöpft sich 
nicht in diesen Maßnahmen. Wün
schenswert ist ein Programm, das 
den Gebieten mit erheblichem 
Nachholbedarf im traditionellen 
Kläranlagenbau, z. B. im Einzugs

bereich von Saar und Mosel, den 
Anschluß an den allgemeinen Stan
dard erleichtert. Hier wäre eine Grö
ßenordnung von 250 Mill. DM aus
reichend. Darüber hinaus ist es sinn
voll, Modell- und Demonstrationsvor
haben zur Abwasservermeidung so
wie zur Vermeidung und Verwertung 
von bisher auf See verbrannten Son
derabfällen verstärkt zu fördern.

Im Wasserrecht verfügen wir zu
dem mit dem Abwasserabgabenge
setz über ein marktwirtschaftliches 
Instrument, das in seiner Wirkung 
verstärkt werden muß. Die Nähr
stoffe Phosphat und Nitrat müssen 
als zusätzliche Parameter in die Ab
gabeerhebung einbezogen werden. 
Der wirtschaftliche Anreiz zur be
schleunigten Modernisierung muß 
zusätzlich durch eine Erhöhung der 
seit 1986 auf 40 DM eingefrorenen 
Abwasserabgabe um jährlich 10 DM 
verstärkt werden. Es sollte auch ge
prüft werden, ob die Anreize, den

Stand der Technik nicht nur zu erfül
len, sondern über ihn hinauszuge
hen, verstärkt werden können.

Der Bau und die Erweiterung von 
Kläranlagen sind klassische nach
sorgende „end-of-pipe treatments“ , 
die zweifelsohne notwendig sind, 
aber die in sich die Gefahr bergen, 
daß das Übel nicht an der Wurzel ge
packt, sondern nur verlagert wird 
(wachsende Mengen kontaminier
ter Klärschlämme). Vorsorgende 
Umweltpolitik muß darum mittelfri
stig auf eine Änderung von Produk
tions- und Konsumstrukturen hinwir
ken. Für das Problem der Nährstoff- 
und Pestizideinträge bedeutet dies 
z. B. verschärfte Regelungen des 
Pflanzenschutz- und Düngemittel
gesetzes bzw. der entsprechenden 
Verordnungen, um nicht nur an Ge
wässern, sondern ganz allgemein 
die Verwendung von Dünger und 
Pflanzenschutzmittel drastisch zu 
verringern. Schwer- oder nichtab-

Die umweltpolitische Neuerscheinung: Zeitschrift für
Angewandte 
Um weltforsch ung

D if  Losung ökologischer Probleme erfordert sachkundige U m w eltin form ationen und fjo litisches Handeln, Vor 
diesem H intergrund veröffentlicht die ZAU „Zeitschrift für angewandte Umvvelttorschung" Beitrage /u  aktuel
len U m w eltprob lem en, d ie nicht nur die Spezialisten des jew eiligen Fat hgebietes ansprechen, sondt'rn durt h 
ihre .inv'iendung.sonenf/erie Ausrichtung w ichtiges H intergrundwissen und w ertvo lle  H inweise für die Praktiker 
in W irtschaft, P o litik  und V erw altung liefern. Diesem Anliegen versucht der Aufbau der ZAU durch mehrere 
Rubriken gerecht zu werden:

-  Umw'eltdiskussionen m it mehreren kontroversen Beiträgen zu aktuellen Prolilem t'n,
-  Analysen und Al)handlungen {mit einem weiteren Themenschwerpunkt),
~ Berichte aus der Praxis,
-  Kurzinform ationen: Berichte über Tagungen und Forschungsprojekte, technische Fntscheidungshilfen, orga

nisatorische Lösungen etc..
~ Bui hbesprechungen und H inweise aut „Graue Literatur" sowie

Da die Losung um w eltpo litischer Probleme in vielen Fallen eine i,«.7iübcrgre/7enc/e Betrachtung erfordert, ar
beiten im Herausgebergremium um weltpo l itisch ausgewiesene Vertreter aus Ö kolog ie  und Ö konom ie, Tc-chnik, 
Planung und Recht zusammen. Her,lusgeher sind Prof, Dr. W ilfried  Erbguth (Universität Münster), Prof. Dr, 
Wolt'gang Haber (Technische Universität M ünchen), Prof. Dr. Paul Klemmer (Ruhr-Universität Bochum), Rein
hard Schultz (Essen) und Prof. Dr.-Ing. U do W erner (Universität Dortm und).

D ie ZAU erscheint v ie rte ljährlich  im März, |un i, September und Dezember,
Der Preis beträgt 149,6.3 D M  zzgl. Mehrwertsteuer und Versandkosten: Studenteii erhalten einen Vorzugspreis, 
Abonnem ent und Probeexemplar bei: Analytica Verlagsgesellschatt m bH, Abonnentenbetreuung/Vertrieb, Ciu- 
stavstr, 0)8, C^-5800 Lüdenscheid.
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baubare Pflanzenschutzmittel wie 
Atrazin müssen schnell verboten 
werden. Bundeseinheitliche Gülle
verordnungen und flächenbezo
gene Bestandsobergrenzen für die 
Massentierhaltung sind notwendig, 
um eine wesentliche Quelle der ho
hen Nährstoffeinträge aus der Land
wirtschaft auszuschalten.

Auch durch Festschreibung kon
kreter Betreiberpflichten im Bundes
naturschutzgesetz, durch Strei
chung bzw. Umformulierung der als 
Landwirtschaftsklauseln bezeich
neten Sonderregelungen für die 
Landwirtschaft, könnte die Land
wirtschaft zu den notwendigen ge- 
wässer- und grundwasserverträgli
chen Produktionsmethoden veran
laßt werden. Auch hier können 
durch marktwirtschaftliche Instru
mente, wie z. B. eine „Stickstoffab- 
gabe“ entsprechend der Empfeh
lung des Sachverständigenrates für 
Umweltfragen, zusätzliche Anreize 
geschaffen werden.

Diese Maßnahmen müssen ein
gebettet werden in ein EG-Konzept 
zur Umstellung der Agrarproduktion 
weg von der Überschußproduktion 
hin zu ökologisch verträglichen Pro
duktionsmethoden. Notwendig und

vernünftig ist auch die Beschrän
kung bzw. das Verbot von wasserge
fährdenden Stoffen durch Verschär
fung und konsequente Anwendung 
des Chemikaliengesetzes und des 
Wasch- und Reinigungsmittelgeset
zes. Die vielfältigen hochgefährli
chen Chemikalien, die seit einigen 
Jahren vermehrt in den Haushalten 
verwendet werden, vom Maschi
nenspülmittel bis zu den hochgifti
gen Toilettenreinigungsmitteln ge
langen über die Abwässer in die 
Flüsse oder über die Klärschlamme 
in die Böden und ins Grundwasser 
Hier müssen dringend Beschrän
kungen und auch Verbote für beson
ders gefährliche chemische Stoffe 
und Produkte durchgesetzt werden.

Internationale Maßnahmen

Es steht außer Zweifel, daß Nord- 
und Ostsee nur gerettet werden 
können, wenn es gelingt, Anrainer 
und Oberlieger von in diese Meere 
mündenden Flüssen zu gemeinsa
men Anstrengungen zu bewegen. 
Internationaler Koordinierungsbe
darf darf jedoch nicht als Ausrede 
für nationales Nichtstun herhalten. 
Internationale Verhandlungen sind 
zudem leichter, wenn man auf das

eigene gute Beispiel verweisen 
kann.

Für internationale Initiativen sehe 
ich eine Priorität bei der Elbesanie
rung. Mit der DDR und der CSSR 
muß eine entsprechende Vereinba
rung möglichst bald getroffen wer
den. Politische Hindernisse hierfür 
(Elbgrenze) müssen endlich besei
tigt werden. Die DDR und die CSSR 
sind zudem zur nächsten Nordsee
schutzkonferenz einzuladen.

In der EG müssen die Stickstoff
einträge aus der Luft insbesondere 
aus dem Verkehrsbereich Pkw und 
Lkw weiter reduziert werden. Natio
nale Beiträge dazu können eine 
Geschwindigkeitsbegrenzung und 
eine spürbare weitere Förderung 
des Dreiwegekatalysators bei Fahr
zeugen unter 1,41 Hubraum sein.

Ob wir für die Ökosysteme von 
Nord- und Ostsee eine nachhaltige 
Verbesserung erreichen können, 
wird wesentlich von der richtigen Mi
schung sofort wirksamer mittel- und 
langfristig strukturverändernder 
Maßnahmen abhängen. Wenn die 
Bundesregierung diesen Weg zu 
gehen bereit ist, bieten wir unsere 
Unterstützung an.

Ulrich Brösse

Dem Gewässerschutz fehlt ein Konzept

Es gibt viele ökonomische An
reize, die zu einer Belastung 

der Gewässer mit Giften und ande
ren Schadstoffen führen, aber nur 
wenige, die das nicht tun. Sind dem
nach die wirtschaftsordnungspoliti
schen Rahmenbedingungen in der 
Bundesrepublik Deutschland falsch 
gesetzt? Versagt die Marktwirt
schaft bei einem der wichtigsten Gü
ter, dem Wasser?

Die Durchsicht des Programms 
über verstärkte Maßnahmen zum
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Schutz von Nord- und Ostsee von 
Minister Töpfer macht schnell deut
lich, daß die meisten Maßnahmen 
der Kategorie „Staatliche Zwangs
maßnahmen in Form von Ge- und 
Verboten" zuzuordnen sind. Das 
Programm wäre sicherlich dann 
sehr erfolgreich, wenn die staatli
chen Behörden wüßten, welche 
Grenzwerte und welche Anforde
rungen an die Technik für welche 
Produktionsverfahren und Produkte 
technisch und wirtschaftlich mög

lich und richtig und wie diese durch
setzbar und kontrollierbar sind, und 
wenn es ihnen dann auch noch ge
länge, das Programm, wie konzi
piert, zu realisieren. Aber die Ge
wässerschutzpolitik hat mit dieser 
Kategorie von Instrumenten die wei
tere Zunahme der Verschmutzung 
von Nord- und Ostsee sowie der 
meisten anderen Gewässer ein
schließlich des Grundwassers nicht 
verhindern können. Eine Ursache 
für die mangelnde Effizienz der bis
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lang überwiegend verfolgten und 
auch nun mit dem Programm wie
der gezeigten Strategie liegt darin, 
daß das Verhalten der tatsächlichen 
und potentiellen Emittenten durch 
unzureichende wirtschaftsord
nungspolitische Rahmenbedingun
gen falsch gelenkt wird.

Die Grundsätze für eine mehr 
wirtschaftsordnungspolitisch orien
tierte Gewässerschutzpoiitik sind 
einfach:

□  Wer die Ressource Wasser in 
Anspruch nimmt, sei es als Rohstoff 
für die Trinkwasserversorgung, als 
Einsatzstoff in der Produktion oder 
als Vorfluter, oder deren Qualität be
einträchtigt, muß dafür zahlen, und 
zwar einen dem verursachten Scha
den möglichst adäquaten Preis.

□  Es muß teurer sein, Wasser mit 
unerwünschten Stoffen oder Wär
me zu belasten, als das nicht zu tun.

Nun enthält das Programm mit 
den geplanten Abwasserabgaben 
auf Phosphor und Stickstoff einen 
Ansatz, der in diese Richtung geht, 
und natürlich sind die Formulierung

wirtschaftsordnungspolitischer 
Grundsätze einerseits und die Kon- 
zipierung einer entsprechenden 
Umweltpolitik und konkrete Maß
nahmen sowie ihre politische 
Durchsetzung andererseits zweier
lei. Aber welche Parteien und wel
che Regierungen zeigen denn den 
Wählern, wie die Umweltpolitik kon
kret aussehen muß, die sich in eine 
Marktwirtschaft systemgerecht ein
ordnet, und weisen auf die Lei
stungsfähigkeit und Vorteile einer 
solchen Politik für alle Bürger hin?

Zweifel

De facto scheinen demgegen
über ganz andere Grundsätze zu 
gelten: Die Gewässer dürfen von al
len ohne Entgelt genutzt und bela
stet werden. Die Kosten trägt die All
gemeinheit. Ausnahmen und 
Grenzwerte legt der Staat bei Be
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darf und aus aktuellem Anlaß von 
Fall zu Fall fest.

Offensichtlich sind Seehundster
ben und Algenwachstum ein Be
darfsfall und akuter Anlaß; denn wo
mit ist sonst eigentlich zu rechtferti
gen, daß die Emissionsgrenzwerte 
vor dem Seehundsterben weniger 
streng festgelegt und als ausrei
chend angesehen worden waren 
als nach dem Sterben?

Mit Recht werden Zweifel an ei
ner Umweltpolitik laut, die immer 
subtiler und für jede einzelne Bran
che und für alle möglichen Stoffe, 
die die Gewässer belasten können, 
Grenzwerte und die anzuwendende 
Technik vorschreibt. (Das Pro
gramm kündigt rund 40 Verwal
tungsvorschriften an!) Auch wenn 
der Staat auf eine solche Strategie 
bei bestimmten gefährlichen Stof
fen nicht verzichten kann, kann es 
doch nicht generell die Aufgabe 
staatlicher Gewässerschutzpolitik 
sein, Produktmengen, Produktions
verfahren und Techniken mehr oder 
weniger detailliert als Gebote vorzu
geben. Das staatliche Verwaltungs
und Kontrollhandeln wird sich in ei
ner Kasuistik verlieren, die zwangs
läufig zu Ineffizienz führt.

Gewässerschutzpolitik muß mehr 
Ordnungspolitik sein. Es muß für die 
Unternehmen wirtschaftlich loh
nend werden, nach immer besseren 
Techniken des Gewässerschutzes 
zu suchen und sie anzuwenden. Es 
ist ja schon oft betont worden, daß 
das Vorschreiben des Einsatzes ei
ner fortschrittlichen Technik eher ne
gative Anreize für die Suche nach 
umweltschonenden Techniken bei 
den Unternehmen schafft. Auch für 
die Verbraucher muß der Zusam
menhang zwischen dem Konsum 
von Gütern und der damit verbunde
nen Gewässerbelastung deutlich 
werden, so daß sie sich des unmit
telbaren Bezugs zwischen ihrem 
Konsum und den Gewässerkosten 
bewußt werden. Für Unternehmen

wie für private und öffentliche Haus
halte muß zur Selbstverständlich
keit werden, daß nicht nur z. B. Kapi
tal, Butter, Brot und Elektrizität ihren 
Preis haben, sondern ebenso die 
unterschiedlichen Verwendungs
möglichkeiten der natürlichen Res
source Wasser

Mögliche Instrumente

Die Wissenschaft diskutiert und 
schlägt in diesem Sinn eine Reihe 
von Instrumenten vor, wie z. B. Ab
gaben auf gewässerbelastende 
Produkte und Emissionen, Zertifi
kate als gegen Entgelt erworbene 
Ansprüche auf die Abgabe einer be
stimmten Schadstoffmenge (warum 
eigentlich wurden z. B. die Dünn
säureverklappung und die Sonder
müllverbrennung auf hoher See bis
lang immer nur verwaltungsrecht
lich gehandhabt, d. h. kostenlos ge
nehmigt, nie aber marktwirtschaft
lich geregelt, d. h. nur gegen Entgelt 
für die Inanspruchnahme des Mee
res zugelassen?) oder den Wasser
zins als Entgeltzahlung für die Ent
nahme von Rohwasser für Zwecke 
des Konsums und der Produktion. 
Allen diesen möglichen Instrumen
ten einer Gewässerschutzpolitik 
stehen die Politiker eher skeptisch 
gegenüber, wie auch das Nordsee- 
Programm zeigt. Die dort vorgese
hene Abwasserabgabe auf Phos
phor und Stickstoff ist zu begrüßen. 
Es müssen dann aber auch alle 
Emittenten erfaßt werden. Die Land
wirtschaft als ein wesentlicher Ver
ursacher von Phosphor- und Stick
stoffemissionen scheint kaum vom 
Programm betroffen zu sein. Dem
entsprechend gehörten in ein „lük- 
kenloses“ ordnungspolitisches Kon
zept des Gewässerschutzes auch 
Abgaben auf z. B. Düngemittel und 
Putz- und Reinigungsmittel.

Diese kritischen Überlegungen 
mehr grundsätzlicher Art zu dem 
Programm bedeuten nicht, daß das 
Programm nicht auch positiv zu wer
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ten ist und einzelne Punkte sehr zu 
begrüßen sind. Das gilt z. B. für die 
Bereitschaft, in den nächsten Jah
ren 10 bis 12 Mill. DM für die ökologi
sche Meeresforschung bereitzustel
len. Diese Zusage zweckgebunde
ner Forschungsmittel im Anschluß 
an einen „Umweltnotstand“ ver
deutlicht zugleich, wie wichtig ge
rade eine längerfristig orientierte 
Grundlagenforschung ist, damit für 
möglichst viele Notfälle ein mög
lichst breites Grundlagenwissen 
vorhanden ist. Gewässerschutz 
muß immer auch Grundlagenfor
schung heißen (für die in den Hoch
schulen in den letzten Jahren ja ge
nerell nicht gerade bessere Bedin
gungen geschaffen worden sind),

Verteilungsaspekte

Minister Töpfer hat, wie die 
Presse berichtet, Sonderopfer von 
allen zur Finanzierung des Pro
gramms gefordert. Nun ist der 
Mensch durchaus zu Opfern für 
große Ziele bereit, und warum soll
ten wir nicht auch Opfer zum 
Schutze unserer Gewässer brin
gen, nachdem diese so lange Opfer 
gewesen sind. Aber führt der Ge
danke der Opferfinanzierung nicht 
wiederum auf einen Weg neben den 
ökonomischen und Marktkräften? 
Der Zusammenhang zwischen Lei
stung und Gegenleistung, Inan
spruchnahme der Gewässer und 
Zahlung dafür muß deutlich werden. 
Die Märkte zeigen anschaulich, daß 
die Menschen bereit sind, für gute 
Leistungen gutes Geld zu geben, 
und die Menschen wissen, daß sie 
selten etwas umsonst haben kön
nen. Auch für „saubere Gewässer“ 
wären die Menschen sicherlich be
reit, kostengerecht zu zahlen, wenn 
ihnen die Zusammenhänge klar wä
ren und entsprechende langfristig 
angelegte Gewässerschutzkon
zepte stetige Rahmenbedingungen 
für ihre Entscheidungen setzen wür
den und ihnen Erfolge, sprich: sicht

bare, und durch Öffentlichkeitsar
beit deutlich gemachte Gegenlei
stungen für ihr Geld zuteil würden.

Das Programm legt die Frage 
nahe, ob denn der Gewässerschutz 
in erster Linie ein Erkenntnis- und 
Bewußtseinsproblem oder aber ein 
Verteilungs- und Wohlstandspro
blem ist. Im ersten Fall müßten man
gelnde Kenntnisse über z. B. das Al
genwachstum und das Seehund
sterben mit zur Erklärung eines un
zureichenden Gewässerschutzes 
herhalten. In der Tat scheinen bis 
heute die Zusammenhänge zwi
schen z. B. dem Seehundsterben 
oder dem Algenwachstum und den 
menschlichen Aktivitäten nicht ein
deutig geklärt zu sein, und fehlen
des Wissen wird oft als Argument für 
umweltpolitische Zurückhaltung 
vorgeschoben. Im letzten Fall ließe 
sich mit dem Verteilungskampf um 
ökonomische Vorteile eine gewisse 
Hilflosigkeit und Wankelmütigkeit 
der Politiker vor den erheblichen 
Umweltgefährdungen erklären. So 
ist denn auch die Vorstellung von ei
nem Gegensatzpaar Ökonomie ver
sus Ökologie noch weit verbreitet 
und wird gerade auch von der Wirt
schaft häufig mit Verweisen auf die 
hohen Kosten des Umweltschutzes 
gepflegt.

Mit der Absichtserklärung für 
mehr internationale Abstimmung in 
dem Programm hat der Minister den 
äußerst problematischen internatio
nalen Verteilungs- und Wohlstands
aspekt angesprochen. Aber ge
nauso wie mit der Begründung man
gelnden Wissens der Gewässer
schutz nicht hinausgeschoben wer
den darf, darf der Verweis auf die 
Notwendigkeit international konzer
tierter Aktionen zur Sanierung der 
Nord- und Ostsee (z. B. durch den 
Bundesverband der Deutschen In
dustrie) nicht zur Verzögerung natio
naler Schritte führen, zumal diese ja 
auch den nationalen Gewässern

und Gewässerabschnitten zugute 
kommen.

Natürlich gibt es auch die vielen 
Stimmen, die die Wachstumseffekte 
und Arbeitsplatzbeschaffungsef
fekte von Umweltschutzmaßnah
men hervorheben. Was aber offen
sichtlich fehlt, ist ein Konzept der all
gemeinen Wirtschafts- und Finanz
politik, in dem ein Gewässerschutz
konzept seinen Platz hat. Das sucht 
man vergeblich beim Sachverstän
digenrat zur Begutachtung der ge
samtwirtschaftlichen Entwicklung, 
ganz zu schweigen von den (zu
ständigen) Parteien und Regierun
gen. Die angebotsorientierte W irt
schaftspolitik will durch geeignete 
wirtschaftsordnungspolitische Rah
menbedingungen eine Ausweitung 
des Angebots und in der Folge auch 
die Ausweitung der Nachfrage errei
chen.

Zum Produktionspotential einer 
Volkswirtschaft, das ausgeweitet 
werden soll, gehören aber auch die 
Gewässer Bei diesen bedeutet eine 
Angebotsausweitung aber etwas 
ganz anderes als z. B. bei Fabrikhal
len, Computern und Straßen. Bei 
den Gewässern geht es um die Sa
nierung, Reinhaltung und den scho
nenden Umgang mit der Kapazität. 
Das muß eine angebotsorientierte 
Wirtschaftspolitik und jedes andere 
wirtschaftspolitische Konzept nicht 
nur diskutieren, sondern auch in 
ein konkretes, marktwirtschaftlich 
orientiertes Konzept umsetzen, was 
bislang zu Lasten der Gewässer 
nicht geschehen ist. (Der erwähnte 
Sachverständigenrat fordert
„Grundsatzentscheidungen“ der 
Wirtschaftspolitik.) Hätte das Pro
gramm von Minister Töpfer von die
ser Seite Rückendeckung erhalten 
können, wäre es sicherlich etwas 
anders konzipiert worden und hätte 
vielleicht einen Platz als „Wachs
tumsprogramm“ in der Politikge
schichte erhalten und nicht den ei
nes „Sonderopferprogramms“ .
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